
STADT FREINSHEIM v'3w : ....!.Z:":ltilil"P7
AZ .: öyp:;?;glzë?g.Üe.:lja@--ü,af

BEGRUNDUNG GEM. g 9 ABS. 8 BAUGB ZUM

MIT IHTEGR IERTEM GRU NMDIUlßPLÄN M. 1: 1000

OSTLICHER ORTSTEIL l
VORSTELLUNG GEWINDERAT/AUSSCHUSSE

BURGERBETEILIGUNG ß 3 ÄBS. l BAUGB

BETEILIGUNG TÖB j4 ABS. l BAUGB

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG / 3 ABS. 2 BAUGB

ENDGULTIGE FASSUNG

JUN. 96

ß.8.96

8.B. 96

63. 97

DIPL. IHG. WOLFGANG
DIPL. IH6. HALF REO
ARC H l TE K
6 72S6WEISENH E
BAHHHOFSR. a



STADT FREINSHEIM
B-PLAN "ÖSTLICHER ORTSTEIL ll" BEGRt)NDUNG 3 VON 6

Die Fläche des Geltungsbereiches i.st zur Zei.t im wesentl i.chen Unbebaut und
wird lqndvirtschaftlich genutzt

Im nördlichen Bereich besteht auf dem Flursttlck 4352/1 eine landwi.rtschaft-
li.che bussi.edlung und im südwestlichen Bereich des Geltungsbereiches besteht
inzwischen ein Gewerbebetrieb für Naturverksteinverarbeitung als Nachfolge-
nutzung einer ehemal i.gen landvirtschaftlichen Aussiedlung.

Der Geltungsbereich wird durch ei.nen betonierten Wi.rtschafts- und Fahrradweg
der in Ost-West-Ri.chtung von Freinsheim bis Weisenheim am Sand verläuft in
einen nördli.chen und einen südlichen Bereü.ch geteilt. In diesem Virtschafts-
veg -"Planstraße B''-- i.st auch di.e Hauptvasserleitung von Freinsheim nach
Weisenhei.m am Sand verlegt

Im gilden des Ge].tungsbereiches verläuft der "Riedveg". In diesem ist di.e
Hauptentwässerungsleitung von Frei.nsheim zur Kläranlage nach Weisenheim am
Sand verlegt. Das Gelände des Geltungsbrei.ches fällt geringfügig von Nordvest
nach Südost. kann dabei jedoch als ebenerdig angenommen werden.

Außer den genannten öffentli.chen Flächen und ei.nem landwirtschaftlichen Wirt-
schafts- und Wendeveg si.nd die Grundstücke i.nnerhalb des Geltungsbereiches in
Pri. vateigentum .

Außerhalb des Geltungsbereiches verläuft eine oberirdische Versorgungslei.tung
der Pfalzverke. Ob der Geltungsberei.ch im Südosten und im Nordosten noch von
Einschränkungen hi.nslchtl i.ch der baulichen Nutzung innerhalb eines "Schutz-
streifens" betroffen vird. vi.rd aus der Stellungnahme der Pfalzlrerke im Rahmen
der Beteiligung Träger öffentlicher Belange abgeleitet

Weitere Ei.nzelheiten zum Bestand können dem beigefügten landespflegerischen
Planungsbeitrag entnommen verden .

5 . ERIAUTBRING DER PLANUNG

5 . 1 Bebaubare Flächen

Als Art der baulichen Nutzung ist für den gesamten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes ''GE'' (Geverbegebi.et) vorgesehen. Diese Festsetzung ist aus der vor-
gesehenen Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Freins
heim. der ''G'' ist gleich gewerbliche Bauflächen vorsi.eht, entwickelt

Um eine übervi.elend gewerbliche Nutzung für den Geltungsberei.ch des Bebauungs-
planes sicher zu stellen und ni.cht fakti.sch ein Mischgebiet entstehen zu lassen.
hat sich der Stadtrat entschlossen. zum einen eine Mindestgröße lilli di.e Grund-
stilcke festzulegen. und zum anderen dürfen die gemäß S 8 Abs.3 BauNVO ausnahms-
wei.se zugelassenen Wohnungen erst errichtet werden. wenn der zugeordnete Gewer-
bebetrieb errichtet i6t und die tlohnungen gemäß S 8 Abs.3 BauNVO dem Gewerbe-
betrieb in Grundfläche und Baunasse untergeordnet sind.
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Entsprechend der Darstel].ung i.m Bebauungsplan i.st besonderer Wert gelegt auf
das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern audi den pri.vagen Grundsttlcken im
Osten des Gelltungsberei.chef im übergang in di.e freie Landschaft. Innerhalb des
Gebietes ist als besondere Maßnahme vorgesehen. daß Anlegen von Entvässerungs-
mu].den entllang der geplanten Straßen und eine intensive Bepflanzung mit Bäumen
und Sträuchern in di.eßen Flächen.

Im nördlichen Teil des Geltungsbereiches vurde besonders der "Gevässerpflege
plan Puchsbach" für das Nebengevässer "Talweidegraben" gemäß landespfleger-
ischem Planungsbeitrag in die Planung eingearbei.tet

6'. P] ricKLIWG UND FOLGBVERFÄliREN

Nach Annahme des B-P].anentwurfes durch die Stadt Freinsheim soll mit dem Um-
legungsverfahren begonnen verden. Es i.st vorgesehen. eine gesetzliche Bau-
landumlegung durchzuführen. Sollte sich im Zuge des Verfahrens herausstellen.
daß die Bodenordnung in einem freiwilligen Umllegungsverfahren durchgeführt
verden kann. wird das Verfahren entsprechend geändert.

7 . ERSCHLIESStWG tJND VERSORGUNG

Die Erschließung des Gebietes erfolgt für den Verkehr wie bereits erläutert
durch Anschluß an vorhandene Straßen des bestehenden Geverbegebi.etes.

Di.e notvendigen Ver- und Entsorgungsleitungen werden an das vorhandene Ver-
und Entsorgungsnetz der Stadt Frei.nsheim angeschlossen. Für den Fall, daß eine
ringförmige Verbindung von Ver- und Entsorgungsleitungen im Zuge der weiteren
Detailplanung erfordern.ch ist. wurde eine Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungs
recht als Verbindung von der Planstraße B zum Wendeplatz der Planstraße A in
der Planung vorgesehen.

Wegen der Möglichkeit der Nutzung von Regenvasser aus Dachflächen und der Ab
lei.tung von Regenwasser aus öffentllichen Verkehrsflächen wi.rd auf dem beige-
fügten landespflegerischen Planungsbeitrag verwiesen.
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8. KOSTENSCIHTZUNG UND WIRTSCHAFTLICHKEIT

Bedingt durch den natürllichen Geländeverlauf und den im Bereich der Straßen-
flächen vorherrschenden tragfähigen Untergrund i.st sowohl bei der Herstellung
der Verkehrsflächen als auch bei der Herstelllung der sonstigen Erschließungs-
anlagen von normalen Voraussetzungen auszugehen. Die Kosten für die Erschließ
ung werden wie folgt geschätzt:

Kanal ca .
Wasserleitung ca .
Straßenbeleuchtung

750 m
400 m

35 L

x 870,- DM/m
x 800,- DM/m
x 4 . 000 , - DM/$'

rd . 652 . 500 , - DM
320 . 000 , - DM
140 . 000 , - DM

Straßen- u . Gehwege ,
Grünflächen 8.000 mz x 200 , - DM/mz 1 . 600 . 000 , - DM

2 . 712 . 500. - DM

Baunebenkosten ca . 10 % 272 . 500 , - DM

2 . 985 .000, - DM

2.985.000,- DM : rd. 76.960 m2 rd. 39.-- DM/mz Grundstücksfläche

Die anfallenden Kosten verden entsprechend der einschlägigen Satzungen und
Regelungen der Stadt Freinsheim und der Verbandsgemeinde umgelegt und abge
rechnet

Bestätigung

Diese Begründung hat zusammen mit den zeichnerischen und textlichen Festsetz-
ungen des Bebauungsp.Lanes an dem Verfahren nach $ 3 und 4 BauGB teilgenommen.
Diese Begründung wurde durch Beschluß des Stadtrates vom ]q..o6 19?{ gebilligt

Hi.nwei. s :

Der beigefügte landespflegerische Planungsbei.trag ist Bestandtei.l dieser
Begründung. Wegen Ausglei.ch- und Ersatzflächen wird zusätzlich ein B-Plan
''Fuchsbach'' gemäß Aufstellungsbeschluss der Stadt Frei.nsheim am 08.08.96
aufgestellt


